
17 Leistungsbedingungen des Reisebüros

Geltungsbereich und Leistungsarten 

§ 1
Geltungsbereich
(1) Die Allgemeinen Bedingungen für Leistungen 
des Reisebüros der Deutschen Demokratischen Re
publik (nachstehend Leistungsbedingungen des Rei
sebüros genannt) gelten für Verträge zur Gestaltung 
von Reisen und Erholungsaufenthalten.

I.

(2) Die Leistungsbedingungen des Reisebüros re
geln die vertraglichen Beziehungen zwischen dem 
Reisebüro der Deutschen Demokratischen Republik 
(nachstehend Reisebüro genannt) und
a) Bürgern,
b) Betrieben, staatlichen Organen und rechtlich 

selbständigen staatlichen Einrichtungen, gesell
schaftlichen Organisationen und ihren selbstän
digen Einrichtungen sowie anderen rechtlich 
selbständigen Organisationen und Vereinigun
gen.

(nachstehend Kunden genannt).

§ 2
Arten der Leistung
Das Reisebüro erbringt insbesondere folgende Lei
stungen:
a) Verkauf von Einzel- und Gruppenreisen als Er- 

holungs- und Studienaufenthalt innerhalb und 
außerhalb der DDR sowie Einzelleistungen 
(z.B. Unterbringung, Verpflegung, kulturelle 
Betreuung);

b) Vermittlung von touristischen und anderen Lei
stungen. Dazu gehören z. B. Beförderungs-, Un- 
terbringungs- und kulturelle Leistungen.

II.
Vertrag über Reise und Erholung 
(Reiseleistungsvertrag)

§ 3
Kundendienst
(1) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat das Rei
sebüro einen qualifizierten Kundendienst durch eine 
umfassende Auskunftserteilung und Beratung zu si
chern.

(2) Werbematerialien (z.B. Reisekataloge, Pro
spekte, Aushänge und Presseveröffentlichungen 
über Reisemöglichkeiten) dienen der Beratung des

Kunden in Vorbereitung des Reiseleistungsvertra
ges. Rechtsansprüche gegen das Reisebüro kann der 
Kunde nur aus dem Vertrag geltend machen.
(3) Das Reisebüro unterbreitet aus den ihm mögli
chen Leistungen dem Kunden nach dessen Auffor
derung ein Vertragsangebot.
(4) Das Reisebüro ist berechtigt, vom Kunden Vor
merkungen entgegenzunehmen, die für beide Part
ner unverbindlich sind.

§  4
Zustandekommen und Form des Vertrages
(1) Auf der Grundlage des Vertragsangebotes wird 
zwischen dem Reisebüro und dem Kunden ein Ver
trag abgeschlossen.
(2) Der Vertrag kommt
a) bei schriftlichem Anschluß mit der Unterzeich

nung durch beide Partner,
b) bei formlosen Verträgen mit der Bezahlung der 

Leistungen durch den Kunden und der Aushän
digung des Teilnehmerbeleges durch das Reise
büro,

c) bei Bestellung von Leistungen außerhalb vorbe
reiteter Programme durch den Kunden mit der 
schriftlichen Bestätigung durch das Reisebüro

zustande.
Anmerkung: Vgl. hierzu auch §207 ZGB (Reg.-

(3) Das Eintreten eines Dritten in den Vertrag kann 
nur mit Zustimmung des Reisebüros erfolgen.

§  5
Inhalt des Vertrages
(1) Der schriftlich abgeschlossene Vertrag hat außer 
Reisenummer, Name und Anschrift der Vertrags
partner folgende Angaben zu enthalten:
a) genaue Bezeichnung des Vertragsgegenstandes 

insbesondere
- Reiseziel bzw. -route, Dauer der Leistungen 

und Beförderungsart,
- Kategorie und Spezifizierung der Leistungen,
- Art der Unterbringung (Ein-, Zwei- oder 

Mehrbettzimmer,)
- Treffpunkt und -zeit, Beginn und Ende der 

Leistungen,
b) Preis und Höhe der Anzahlung.
(2) Bei formlos abgeschlossenen Verträgen hat der 
Teilnehmerbeleg neben der Fahrtnummer folgende 
Aufgaben zu enthalten:
a) Fahrtziel, Treffpunkt, Abfahrtzeit und Datum 

sowie Fahrtbeendigung,
b) Preis.

§ 6
Pflichten der Vertragspartner
(1) Das Reisebüro ist insbesondere verpflichtet:
a) dem Kunden bei Abschluß des Vertrages die
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